
Gesetzblatt Teil I Nr. 10 — Ausgabetag: 15. Juni 1988 99

(5) Der Energieabnehmer ist verpflichtet, dem Organ, das 
die Einwilligung erteilt hat, wesentliche Veränderungen der 
Voraussetzungen, unter denen die Entscheidung über den 
Energieträgereinsatz ergangen ist, unverzüglich schriftlich an- 
züzeigen. Die Meldung braucht nicht mehr erstattet zu wer
den, wenn die Änderung später als 5 Jahre nach beendeter 
Ausführung des betreffenden Vorhabens eintritt.

§ 40
(1) Zu den Aufgabenstellungen und Dokumentationen zu 

Grundsatzentscheidungen für Investitionsvorhaben, deren 
Energiebedarf > 100 TJ/a betragen wird, sind durch die Auf
traggeber gesonderte energetische Teile auszuarbeiten und 
der Zentralstelle für rationelle Energieanwendung der Staat
lichen Energieinspektion, zur Begutachtung vorzulegen. Die 
inhaltlichen Anforderungen an die gesonderten energetischen 
Teile und die Vorlagetermine werden mit der Entscheidung 
über den Energieträgereinsatz bestimmt.

(2) Der Begutachtung durch die Zentralstelle für rationelle 
Energieanwendung der Saatlichen Energieinspektion unter
liegen, insbesondere in bezug auf die Forderungen der ratio
nellen Energieanwendung an die Gebäudehülle und das Hei-, 
zungssystem, auch Angebotsprojekte, wiederverwendungs
fähige Projekt- und Typlösungen für Raumheizung mit lei
tungsgebundenen und flüssigen Energieträgern in bestim
mungsgemäß zu beheizenden Bauwerken.

§41
Der vorherigen Bestätigung der Liefermöglichkeit durch 

den VEB Kombinat Mmol bedarf die Lieferung von Flüssig
gas für Kraftfahrzeugantriebe. Das Kombinat kann die Zu
ständigkeit auf die Kombinatsbetriebe delegieren.

§42
(1) Mit der Einwilligung gemäß § 39 können Auflagen ver

bunden werden.

(2) Mit Auflagen kann auch bestimmt werden, daß
1. die Anlage zur Wärme-Kraft-Kopplung, für Mehrstoff

fahrweise oder als regelbarer Verbraucher auszulegen 
ist;

2. zusätzliche Maßnahmen zur Rationalisierung durchzu
führen sind;

3. feste Brennstoffe und flüssige Energieträger zu Stichta
gen in Mindestmengen bevorratet sein müssen und- die 
erforderlichen Lagerkapazitäten zu schaffen sind.

(3) Im übrigen gilt der § 19 Absätze 1, 2 und 4 entsprechend.

§43
(1) Das Organ, das die Einwilligung erteilt hat, ist berech

tigt, durch schriftliche Entscheidung die Einwilligung gemäß 
§ 39 aufzuheben oder zu ändern, wenn das zur Durchsetzung 
zentraler Entscheidungen zum Energieträgereinsatz erfor
derlich ist. Das Energiekombinat kann schriftliche Entschei
dungen gemäß § 16 Abs. 3, der VEB Kombinat Minol kann 
Bestätigungen gemäß § 41 aufheben oder ändern.

(2) Im übrigen gilt der § 20 Absätze 1 und 2 entsprechend. §

§ 44 •
Anwendung weiterer Bestimmungen

Die §§ 21 bis 24 sind auf den Teil Volkswirtschaft entspre
chend anzuwenden.

Raumheizung
§45 V

(1) Bestimmungsgemäß zu beheizende Räume dürfen, un
abhängig vom Heizungssystem, beheizt werden, wenn ohne 
Raumheizung die unteren Grenzwerte der Raumlufttempera

tur unterschritten werden würden und die Wetterentwick
lung für den folgenden Tag keine Erhöhung der Tagesmittel
temperatur der Außenluft erwarten läßt, mit der die unteren 
Grenzwerte wieder erreicht werden könnten.

(2) Mit Wärmeenergie zu versorgende (fernbeheizte) Wohn
gebäude sind so zu beheizen, daß in den Wohnräumen die 
Raumlufttemperatur von 20 °C nicht unterschritten wird. 
Dasselbe gilt für vergleichbare Räume in anderen mit Wärme
energie zu beheizenden Gebäuden. Die Betreiber von Wärme
energie-Versorgungsanlagen und die Gebäudebewirtschaf
ter sind verpflichtet, ihre Anlagen entsprechend zu betrei
ben und einzuregulieren. Kann die Mindesttemperatur in 
einzelnen Räumen wegen des Zpstandes der Gebäudehülle 
oder der technischen Gebäudeausrüstung nicht oder nicht 
mehr gesichert werden, sind die erforderlichen Maßnahmen 
auszuführen, um die Mindesttemperatur wieder zu erreichen.

(3) Die Raumlufttemperatur für Räume von Feierabend-, 
Pflege-, Kur-, Erholungs-, Säuglings-, Kinder-, Schüler-, 
Studentenheimen, Krankenhäusern und -Stationen, Kinder
tageseinrichtungen, Schulen und ähnlichen Objekten kann 
entsprechend den funktionellen Erfordernissen durch die zu
ständigen Minister in Rechtsvorschriften einschließlich staat
licher Standards festgelegt werden. Soweit nichts festgelegt 
ist, gilt die Raumlufttemperatur für Wohnräume.

(4) Die Grenzwerte der Raumlufttemperatur für Räume von 
Einrichtungen der Kultur und des Sports sind durch die Ge
bäudebewirtschafter auf der Grundlage der Richtlinien der 
zentralen Staatsorgane in Zusammenarbeit mit den Kreis
energiekommissionen entsprechend den funktionellen Erfor
dernissen objektkonkret zu bestimmen.

(5) Der Gebäudebewirtschafter oder der andere Energie
abnehmer hat zu sichern, daß in seinen Gebäuden mit zentra
ler Bereitstellung von Gebrauchswarmwasser die Wasser
temperatur an den Zapf stellen ■ mit 47 °C ± 2 °C grundsätz
lich durchgängig eingehalten 'Äurd. Für funktionell erfor
derliche Überschreitung der Plustoleranz ist in jedem Falle 
die Zustimmung des Vorsitzenden der Kreisenergiekommis
sion einzuholen. Unberührt bleiben die Hygienevorschriften 
zur Mindesttemperatur des Wassers in Speicheranlagen für 
Gebrauchswarmwasser.

(6) Die Grenzwerte der Raumlufttemperatur für Arbeits
räume bestimmen sich nach den staatlichen Standards.

§46

(1) Der Betreiber der Wärmeenergie-Anwendungsanlage 
hat sicherzustellen, daß
— die volkswirtschaftlich begründeten Maßnahmen zur Ver

besserung der Gebäudeenergetik in die Pläne aufgenom
men werden,

— Objekte, die an bestimmten Tagen nicht benutzt werden, 
an diesen Tagen nicht oder nur so weit beheizt werden, 
daß keine Schäden durch Frost eintreten können.

(2) Der Betreiber der Wärmeenergie-Anwendungsanlage ist 
weiter verpflichtet, die Raumheizung wieder einzustellen, 
sobald die im § 45 Abs. 1 genannten Voraussetzungen weg
gefallen sind.

(3) Es ist unzulässig, Wärmeenergie, die außerhalb der Zeit 
der Heizbereitschaft für technologische Zwecke oder zum Be
reiten von Gebrauchswarmwasser, erzeugt wird, zur Raum
heizung zu verwenden. Das gilt nicht, wenn die im § 45 Abs. 1 
genannten Voraussetzungen eingetreten sind.

§47

(1) Außerhalb der Zeit der Heizbereitschaft dürfen Betrei
ber Wärmeenergie-Versorgungsanlagen, die ausschließlich 
für Raumheizung bestimmt sind, nur in Betrieb nehmen und


